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§ 4 ZivMediatG Einrichtung des
Beirats

 ZivMediatG - Zivilrechts-Mediations-Gesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.01.2022

1. (1)Zur Beratung des Bundesministers für Justiz in Angelegenheiten der Mediation ist ein Beirat für Mediation

einzurichten.

2. (2)Die Mitglieder und Ersatzmitglieder des Beirats hat der Bundesminister für Justiz für die Dauer von fünf Jahren

zu ernennen. Eine wiederholte Ernennung ist möglich. Zur Vorbereitung der Ernennung hat der Bundesminister

für Justiz Vorschläge einzuholen

1. 1.für zwölf Mitglieder (Ersatzmitglieder) von repräsentativen Vereinigungen auf dem Gebiet der Mediation;

2. 2.für je ein Mitglied (Ersatzmitglied)

1. a)vom Berufsverband Österreichischer Psychologinnen und Psychologen, vom Österreichischen

Bundesverband für Psychotherapie sowie der Vereinigung der österreichischen Richter,

2. b)von der Bundesministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur, der Bundesministerin für Gesundheit

und Frauen, vom Bundesminister für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz sowie

vom Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit,

3. c)von der Bundesarbeitskammer, der Wirtschaftskammer Österreich, der Österreichischen

Notariatskammer, dem Österreichischen Rechtsanwaltskammertag, der Kammer der

Wirtschaftstreuhänder sowie von der Bundeskammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten;

3. 3.für zwei Mitglieder (Ersatzmitglieder) aus dem Bereich der wissenschaftlichen Lehre und Forschung auf

dem Gebiet der Mediation von der Österreichischen Rektorenkonferenz.

3. (3)Repräsentativ im Sinne des Abs. 2 Z 1 ist eine Vereinigung, der unter Berücksichtigung des fachlichen

Tätigkeitsbereichs eine ins Gewicht fallende Anzahl an in der Mediation tätigen Mitgliedern angehört und die

bundesweit oder in einem überwiegenden Teil des Bundesgebiets wirkt.

4. (4)In die Vorschläge sind möglichst Personen aufzunehmen, die über praktische Erfahrungen oder theoretische

Kenntnisse auf dem Gebiet der Mediation verfügen. Bedacht zu nehmen ist auch auf eine Vertretung der Belange

jener, die Mediation in Anspruch nehmen oder hiefür besonders in Betracht kommen.
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